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B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

dem Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE, der Fraktion der CDU, der Fraktion der 
SPD und der Fraktion der FDP/DVP – Drucksache 17/9703 – zuzustimmen. 

19.11.2025

Die Berichterstatterin:		  Der Vorsitzende:

Isabell Huber				    Ulli Hockenberger

B e r i c h t

Der Ausschuss des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen behandelt den Ge-
setzentwurf der Fraktion GRÜNE, der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD 
und der Fraktion der FDP/DVP – Gesetz zum besseren Schutz vor Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung und Gefahren aufgrund häuslicher Gewalt – Druck-
sache 17/9703 in seiner 45. Sitzung am 19. November 2025, die als gemischte 
Sitzung mit Videokonferenz stattfand. 

Vor der Ausschussberatung des Gesetzentwurfs hat der Ausschuss nach § 50a Ab-
satz 3 der Geschäftsordnung eine öffentliche Anhörung zu diesem Gesetzentwurf 
in öffentlicher Sitzung durchgeführt (Anlage 1).

Eine Abgeordnete der Fraktion der FDP/DVP bittet das Innenministerium, zu den 
Vorschlägen und Anregungen Stellung zu nehmen, die von den angehörten Sach-
verständigen mündlich bzw. schriftlich vorgebracht worden seien. Sollte das In-
nenministerium hierzu erst nach der Auswertung der Anhörung in der Lage sein, 
könne dies auch in einem schriftlichen Verfahren im Nachgang an die Sitzung er-
folgen.

Ausgegeben: 16.1.2026
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Eine Abgeordnete der Fraktion der CDU unterstützt die Bitte ihrer Vorrednerin 
und regt an, an der bislang zu diesem Gesetzentwurf verfolgten Praxis eines dialo-
gischen Austauschs zwischen dem Innenministerium und den den Gesetzentwurf 
einbringenden Fraktionen festzuhalten.

Der Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sagt zu, in einen 
dialogischen Prozess mit den den Gesetzentwurf einbringenden Fraktionen einzu-
treten, um sich mit den eingebrachten Vorschlägen der Sachverständigen auseinan-
derzusetzen und um mögliche Missverständnisse auszuräumen.

		  Der Gesetzentwurf wird einstimmig angenommen.

8.12.2025

Huber
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� Anlage 1

Anhörung zu dem 
	� Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE, der Fraktion der CDU, der Fraktion der 

SPD und der Fraktion der FDP/DVP 
	 – �Gesetz zum besseren Schutz vor Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung und Gefahren aufgrund häuslicher Gewalt 
	 – Drucksache 17/9703

Vorsitzender Ulli Hockenberger: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich 
begrüßen.

Vorab möchte ich auf die bereits eingereichten Stellungnahmen der Sachverständi-
gen hinweisen (Anlage 2).

Nun bitte ich zunächst Herrn Matheis um sein Statement. – Bitte schön.

Herr Matheis: Der Weiße Ring ist ein bundesweit tätiger Verein mit rund 400 Au-
ßenstellen, dessen ehrenamtliche Beraterinnen und Berater den Opfern von Straf-
taten mit eigenen Mitteln helfen und als Lotsen im Dschungel der Hilfsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen. Die häufigsten Einsätze finden in den Deliktbereichen 
Sexualstraftaten und häusliche Gewalt statt. Es geht also um die beiden Themen, 
die auch in diesem Gesetzentwurf behandelt werden. 

Der Weiße Ring begrüßt das hier vorliegende Gesetzesvorhaben ausdrücklich. Wir 
haben uns schon lange für die elektronische Aufenthaltsüberwachung von Tätern 
häuslicher Gewalt ausgesprochen und dafür stark gemacht. Wir sind überzeugt, 
dass dies ein wichtiger und unverzichtbarer Schritt hin zu mehr Sicherheit für die 
betroffenen Frauen darstellt. 

Warum halten Frauen ein mitunter jahrelanges Martyrium mit gewalttätigen Part-
nern aus? Die Gründe sind vielschichtig. Neben der eigenen Sozialisation ist es 
zumeist ein Konglomerat von finanzieller und emotionaler Abhängigkeit, man-
gelnden Perspektiven und nicht zuletzt der Angst, das Sorgerecht für die eigenen 
Kinder zu verlieren. Neben der Gewaltspirale sind dies ganz oft die psychischen 
Druckmittel der Täter, mit denen sie verhindern, dass sich ihre Partnerinnen Hilfe 
von außen holen und konsequent die Trennung vollziehen.

Entschließt sich eine Betroffene dann einmal zu einem konsequenten Handeln, 
braucht sie vom Staat unserer Auffassung nach auch größtmögliche Sicherheit, 
dass der eingeschlagene Weg nicht neue oder zeitlich nach hinten verlagerte Ge-
fahren heraufbeschwört. Der Weiße Ring spricht sich daher dafür aus, dass in das 
Gesetz die Möglichkeit der Erstellung eines Bewegungsbilds durch Nutzung elek-
tronischer Aufenthaltsüberwachung ergänzend aufgenommen wird. 

Welche Gründe sprechen für eine solche Maßnahme aus unserer praktischen Op-
ferarbeit? Die Hochrisikotäter sind oft sehr gewaltaffin sozialisiert. Ihnen fehlt es 
an gewaltfreien Konfliktlösungsstrategien, oder sie entstammen sogenannten patri-
archalisch geprägten Strukturen. Beide Gruppen weisen auffallende Parallelen auf. 
Sie betrachten die Partnerin als ihren Besitz, über den sie und nur sie bestimmen, 
den sie kontrollieren und im äußersten Fall auch bestrafen. Eine von der Partnerin 
ausgehende Aktion gegen den Täter, wie z. B. eine Anzeige bei der Polizei oder gar 
eine Beziehungsauflösung, stellt für diese Männer oft eine unverzeihliche Fehlent-
scheidung der Frau dar – für die er sie bestrafen muss. Sie hassen fortan die Frau 
und gönnen sie gleichzeitig keinem anderen Mann. 

Die nun gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen der elektronischen Aufenthaltsüber-
wachung können mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verübung einer spontanen Tat 
erheblich erschweren bzw. verhindern. Sie können aber auch die Wut und Aggres-
sion des Täters auf das Opfer massiv steigern und so seine Motivation für eine 
geplante Tat nach Beendigung der Maßnahmen erhöhen. Es muss damit gerechnet 
werden, dass die Zeit unter elektronischer Kontrolle von solchen Tätern dennoch 
genutzt wird, um Informationen zur Lebensgestaltung und zum Tagesablauf des 
Opfers zu sammeln und nach Ablauf der elektronischen Kontrolle zuschlagen zu 
können. 
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Beispielsweise können Wege zur Arbeit, genutzte Verkehrsmittel oder Begleitper-
sonen ausgespäht werden. Solche Ausspähungen an infrage kommenden Strecken, 
ÖPNV-Haltestellen oder in der Nähe mutmaßlicher Anlaufpunkte wie der Arbeits-
stelle, der Kindertagesstätte, des Fitnessstudios oder von Kontaktpersonen und 
Wohnungen sind unter Ausnutzung von topografischen Lagen oder von Bauwerken 
wie Brücken oder hohen Häusern und unter Nutzung von Technik – ein einfaches 
Fernglas reicht aus – auch unter Umgehung der elektronisch kontrollierten Distanz 
möglich. Der Täter kann sein Entdeckungsrisiko bei dieser Form der Ausspähung 
bewusst selbst kontrollieren. Er hat Zeit, seine Tat vorzubereiten. 

Solche Verhaltensmuster der Täter lassen sich nur durch die Erstellung eines Be-
wegungsbilds erkennen. Diese Muster können wichtige Hinweise zur Begründung 
eines Antrags auf Verlängerung der Maßnahme liefern. Die gesetzlich vorgesehene 
Dauer der Maßnahme von sechs Monaten kann ein Täter geduldig überstehen, 
wenn er weiß, danach bekommt er seine Chance, die von langer Hand geplante Tat 
ungehindert begehen zu können. Diese Menschen denken oft nicht an die auf die 
Tat folgende Bestrafung, oder sie ist ihnen egal. Sie haben nur eines im Sinn: die 
verhasste Partnerin zu vernichten. 

Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass die geforderte Möglichkeit eines 
Bewegungsbilds auch entlastend für den Täter sein kann. Wenn es keine Auffäl-
ligkeiten, wie von mir zuvor geschildert, gibt, fehlen möglicherweise Gründe für 
eine Verlängerung der Maßnahme, sofern sonst keine belastenden Hinweise hin-
zugekommen sind. Also kann ein gesetzlich verankertes Bewegungsbild sowohl 
belastende als auch entlastende Hinweise liefern. 

Lassen Sie mich zum Schluss auch noch eine Einschätzung zum Thema „Teil- 
nahme der Täter an Beratung“ abgeben. Die Auflage, an einer Beratung teilzuneh-
men, ist grundsätzlich eine wichtige Ergänzung des sonstigen Maßnahmenpakets. 
Von Fachleuten, die diese Beratungen durchführen, weiß ich, dass dazu bislang 
kaum ein Hochrisikotäter bereit war. Meist sind dies Täter, die eine geringere Ein-
stufung der Gefährlichkeit aufweisen. 

Das erforderliche Angebot an Beratungskapazität ist eher bescheiden und bedarf 
des Ausbaus. Die Fachleute berichten auch, ein halbes Jahr ist in so einer Beratung 
gar nichts. Die angestrebten Beratungsziele und sozialadäquate Konfliktlösungs-
strategien müssen von den Tätern verinnerlicht werden. Solche Verhaltensänderun-
gen sind in einem so kurzen Zeitraum nur sehr schwer feststellbar. 

Gehen wir von Hochrisikopersonen aus, wurden die Grundlagen für deren Verhal-
ten schon sehr früh angelegt. Diese Strukturen lassen sich mit einer Beratung nicht 
aufbrechen. Da braucht es Therapien, und auch das wird noch sehr schwierig. 

Vorsitzender Ulli Hockenberger: Vielen Dank, Herr Mattheis. – Weil wir eine 
öffentliche Anhörung haben, möchte ich die Begrüßung der Zuschauerinnen und 
Zuschauer im Livestream sowie der Vertreterinnen und Vertreter der Medien nach-
holen. Ferner begrüße ich Herrn Innenminister Strobl, der unmittelbar von der Mit-
gliederversammlung des Gemeindetags zu uns gestoßen ist.

Dann würde ich Frau Dr. Elena Benz aufrufen, die uns per Video zugeschaltet ist. 
Sie ist die Leiterin des Referats Recht beim Landespolizeipräsidium im Hessischen 
Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz. – Herzlich willkommen, 
Frau Dr. Benz; Sie haben das Wort.

Frau Dr. Benz: Ich wurde gebeten, die wesentlichen Inhalte der entsprechenden 
Regelungen im hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar-
zustellen. 

In § 31a HSOG ist die Elektronische Aufenthaltsüberwachung – EAÜ – geregelt. 
Dabei kann die EAÜ zum einen zur Verhütung von terroristischen Straftaten und 
zum anderen zur Gefahrenabwehr eingesetzt werden. Insbesondere wird danach 
die Anordnung einer isolierten EAÜ in den Hochrisikofällen häuslicher Gewalt er-
möglicht. Gerade in Fällen häuslicher Gewalt stellt die EAÜ eine geeignete Maß-
nahme zum Schutz bedeutender Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit und 
sexuelle Selbstbestimmung dar. 
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Zentrale Voraussetzung für die Anordnung der EAÜ zur Gefahrenabwehr ist dabei 
eine Gefährdungsprognose. Es muss sich also auf der Grundlage bestimmter Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen lassen, dass die überwachte Person in konkreti-
sierter Weise und in absehbarer Zeit die besonders wichtigen Rechtsgüter Leben, 
Leib und Freiheit einer Person erheblich gefährden wird oder eine Straftat gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung, die im Mindestmaß mit drei Monaten Freiheits-
strafe bedroht ist, begehen wird. Die Anordnung der EAÜ zur Gefahrenabwehr 
setzt also eine konkretisierte Gefahr voraus. 

In den Fällen der Anordnung der EAÜ kann außerdem einer Person, deren Aufent-
haltsort elektronisch überwacht werden darf, zusätzlich aufgegeben werden, sich  
u. a. nicht an bestimmten Orten aufzuhalten, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu 
Straftaten bieten können, sowie den Kontakt mit bestimmten Personen zu unterlas-
sen. Gemeinsame Voraussetzung für diese Maßnahmen ist die rechtliche Zulässig-
keit der EAÜ nach § 31a. 

§ 31a regelt auch die automatisierte Verarbeitung der Daten, die aufgrund der An-
ordnung einer EAÜ oder des Aufenthalts- bzw. Kontaktverbots nach § 31a erho-
ben werden können. Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Personen 
zu den Zwecken dieser Maßnahmen verarbeitet werden. Außerdem eröffnet § 31a 
die Möglichkeit, auch eine gefährdete Person mit einem nicht fest verbundenen 
technischen Mittel auszustatten, sodass ihre Aufenthaltsdaten ebenfalls verarbeitet 
und abgeglichen und damit die zu ihrem Schutz angeordneten Kontakt- und Nähe-
rungsverbote mittels EAÜ kontrolliert werden können. Die Durchführung mittels 
dieses Modells setzt dabei die Einwilligung der gefährdeten Person voraus. Ohne 
Einwilligung kann nur der Aufenthalt der betroffenen Person überwacht werden. 
Das ist das sogenannte spanische Modell und die Rechtsgrundlage dazu. 

Schließlich dürfen nach § 31a die erhobenen Daten auf Anordnung durch den 
Richter zu einem Bewegungsbild verbunden werden, soweit dies zur Erfüllung des 
Überwachungszwecks erforderlich ist. Gerade wenn der Polizei die Möglichkeit 
zur Verfügung steht, die Aufenthaltsorte gefährlicher Personen zu einem Bewe-
gungsbild zu verbinden, entfaltet die EAÜ-Maßnahme ihre präventive Zielsetzung 
in besonderem Maß. 

Die Erstellung eines Bewegungsbilds steht dabei unter Richtervorbehalt. Damit 
wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Erstellung eines Bewegungsbilds 
durch eine EAÜ einen nochmals tieferen Grundrechtseingriff bedeutet. Die Polizei 
hat daher in ihrem Antrag darzulegen, welches bedeutende Rechtsgut durch den 
konkreten Störer gefährdet ist, dass die Gefahr durch die elektronische Überwa-
chung des Aufenthaltsorts des Störers abgewehrt werden kann, sowie die Notwen-
digkeit dieser polizeilichen Eingriffsmaßnahmen. 

Das waren im Wesentlichen die Inhalte der hessischen Regelungen, die in dieser 
Form erst vor kurzer Zeit, und zwar am 19. Dezember 2024, in Kraft getreten sind.

Herr Brilla: Der Deutsche Richterbund Baden-Württemberg vertritt ungefähr  
2 000 Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

Die Gesetzesbegründung geht ganz zu Recht davon aus, dass nicht alle gefährdeten 
Personen einen Gewaltschutzantrag stellen. Umgekehrt gibt es auch Personen, die 
direkt zum Gericht gehen und nicht vorher einen Notruf betätigen. Also, wir haben 
zwei Schienen, auf denen die gefährdeten Personen geschützt werden können. 

Deswegen haben wir für den Deutschen Richterbund im September 2025 auch zu 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung der elektronischen Auf-
enthaltsüberwachung und Täterarbeit Stellung genommen. In der Stellungnahme 
habe ich geschrieben, dass es für die Familiengerichte besonders schwer ist, zu den 
Erkenntnissen zu gelangen, weil wir natürlich als Familiengericht keine Polizei 
haben, die uns zuliefert, und auch keine Ermittlungspersonen. Deswegen ist es gut 
und richtig, dass Sie im Land Baden-Württemberg genauso wie auch in anderen 
Bundesländern diese andere Schiene ebenfalls betrachten und über das Polizeige-
setz versuchen, den Schutz für die Menschen zu ergänzen und zu komplettieren. 
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Parallele Strukturen können auch problematisch sein. Wenn man so nebeneinander 
her arbeitet, muss es natürlich einen Austausch geben. Das ist ein zentraler Punkt 
auch in der Kooperation, weil die Landespolizei, die Ortspolizeibehörde und die 
Gerichte mit verschiedenen Berufsgruppen involviert sind. Deswegen ist es auch 
denkbar, dass Sie vielleicht überlegen, über die Zuständigkeitsverordnung für die 
Justiz noch ein bisschen genauer zu sagen, welche Gerichte zuständig sein sollen. 
Sie haben das natürlich für die Staatsschutzsachen und die Terrorismusbekämp-
fung gemacht, konzentriert für die Amtsgerichte Mannheim und Stuttgart. Das ist 
genau richtig und gut so, weil dort auch Verschlusssachen bearbeitet werden müs-
sen. 

Ansonsten ist es gut, dass die Familiengerichte vor Ort zuständig sind. Wenn Sie 
„Amtsgericht“ schreiben, könnte es auch in der Betreuungsabteilung oder in der 
Strafabteilung landen. Man könnte vielleicht noch genauer sagen, wo die Ent-
scheidungen, die unter Richtervorbehalt stehen, getroffen werden müssen. Das ist 
vielleicht aber auch eine Frage des GVG und deswegen wiederum eine Bundes-
angelegenheit.

Jedenfalls benötigt es eine Vernetzung der Akteure und eine gegenseitige Informa-
tion. Deswegen ist es sehr sinnvoll und richtig, in § 30a Absatz 8, so wie vorge-
sehen, eine Datenweitergabe festzuschreiben. Bei den öffentlichen Einrichtungen 
kann man die Gerichte vielleicht auch noch nennen. Die sind bestimmt auch dar-
unter zu subsummieren, aber es wird vielleicht auch nicht schaden. 

Sinnvoll wäre es auch auf jeden Fall, zu erwähnen – entweder im Gesetz oder 
zumindest in der Begründung –, dass die Gefährdungseinschätzungen, die von der 
Polizei jetzt flächendeckend gemacht werden – was, glaube ich, eine große Er-
rungenschaft ist –, auch an die Familiengerichte weitergegeben werden können. 
Es sind eine Art Manuale, die abgefragt werden; dann hat man eine relativ gute 
Einschätzung, auch wissenschaftlich basiert, ob es sich tatsächlich um einen High-
Risk-Fall handelt oder ob es nicht ganz so dramatisch ist. Die Weitergabe der Ge-
fährdungseinschätzung, die man in diesem Netz von verschiedenen Beteiligten im 
besten Fall nur einmal macht, könnte damit erfolgen.

Damit komme ich zum Schwerpunkt der heutigen Anhörung: Dieses Bewegungs-
bild, das Sie in § 32 Absatz 3 Satz 3 einführen möchten, ist natürlich auch eine 
interessante Erkenntnisquell. So fehlen uns beispielsweise zu der Frage, ob man 
eine Fußfessel braucht, manchmal Erkenntnisse, die wir von der Polizei bekom-
men könnten. So ein Bewegungsbild kann natürlich zur Beantwortung der Frage 
beitragen, ob man es mit einem hochgefährlichen Täter zu tun hat, oder – wie es 
Herr Matheis schon gesagt hat – es auch entlastende Momente gibt, etwa wenn 
man sieht, dass sich die Personen nur zufällig immer wieder in der Straßenbahn 
begegnet sind oder aneinander vorbeigefahren sind. Das sind schon interessante 
Dinge, die man dabei herausbekommen kann. 

Wenn es unter Richtervorbehalt steht, dann könnten Sie vielleicht zu der Entschei-
dung kommen, das auch noch einzuführen. Frau Dr. Grünewald wird vielleicht 
noch etwas mehr zu der Abwägung zwischen einerseits verfassungsrechtlichen 
Gütern, dem Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, und andererseits 
den gefährdeten Rechtsgütern sagen. 

Wenn sich der Landtag dazu entschließt, dann wäre es natürlich auch sinnvoll, die 
Weitergabe dieser Informationen nicht nur bei Verstößen, sondern auch für die 
Frage der Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung freizugeben, 
insbesondere wenn diese verlängert werden müsste. Dann wäre es interessant zu 
wissen, wie sich der Täter bisher verhalten hat. Deswegen wäre es wichtig, in dem 
Katalog, den Sie in § 32 Absatz 3 Satz 4 vorgesehen haben, noch zu ergänzen, dass 
die Datenverarbeitung nicht nur bei Verstößen, sondern auch für weitere Entschei-
dungen oder für die Verlängerung der Maßnahme zugelassen wird. 

Es scheint mir auch noch eine Ergänzung in § 32 Absatz 6 zu fehlen. § 32 Absatz 6 
könnte dahin gehend ergänzt werden, dass auch hierfür die Gerichte nach dem 
FamFG, dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständig sind. 
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Die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Trainingskurs, die das Bundesgesetz 
auch vorsieht, ist bestimmt gut und sinnvoll, weil Täterarbeit auch Prävention be-
deutet. Es ist wichtig festzuschreiben, was passiert, wenn der Mensch dann nicht 
hingeht. Es ist gut, das schon im Polizeigesetz zu verorten, weil – das habe ich 
am Anfang gesagt – nicht alle Menschen einen Gewaltschutzantrag stellen und 
man auf diesem Weg sehr schnell zu einer Verpflichtung zu diesen Trainingskursen 
kommen kann. Wichtig ist aber natürlich das Angebot. Es muss diese Kurse auch 
geben. Man muss vielleicht überlegen, ob dafür ein Kostenbeitrag zu erheben ist. 
Daran soll es jedenfalls nicht scheitern. 

Lassen Sie mich noch erwähnen, dass in § 30 Absatz 1 die Verpflichtung der Tä-
terperson normiert wird, die Adresse für die Zustellung preiszugeben, also wo man 
den Täter erreichen kann. Das mag Ihnen als eine Kleinigkeit erscheinen, ist für 
die Praxis aber sehr wichtig. Es ist sehr gut, dass Sie das einführen möchten, weil 
ansonsten die Leute oft nicht erreichbar sind. Die sind dann irgendwo, weil sie 
natürlich die Wohnung verlassen müssen, und dann können wir ihnen nichts zustel-
len. Deswegen ist es gut, dass Sie das mit aufnehmen möchten. 

Zum Schluss muss ich als Verbandsvertreter an den Erfüllungsaufwand erinnern, 
der für die Gerichte entstehen wird. Das ist zusätzliches Geschäft. Das machen wir 
natürlich gern, um die Leute zu schützen. Aber es kostet natürlich Zeit und vor al-
lem Kooperation und Vernetzung. Das ist ein zusätzlicher Aufwand. Gerade in die-
sem Bereich ist es aber sehr notwendig, dass wir Hand in Hand zusammenarbeiten.

Vorsitzender Ulli Hockenberger: Dann darf ich das Wort Frau Dr. Stefanie Grü-
newald, Professorin für öffentliches Recht an der Akademie der Polizei in Ham-
burg, erteilen, die uns auch einen ausführlichen schriftlichen Bericht hat zukom-
men lassen, den wir verteilt haben (Anlage 2). – Frau Dr. Grünewald, Sie haben 
das Wort.

Frau Dr. Grünewald: Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, zu 
diesem sehr wichtigen Vorhaben zu sprechen. Gerade heute hat sich das Bundeska-
binett ebenfalls dieses Themas erneut angenommen. 

Die schriftliche Stellungnahme erwähnten Sie gerade schon. Ich hoffe, dass Ihnen 
diese bekannt ist und vorliegt. Ich werde jetzt versuchen, in aller Kürze die aus 
meiner Sicht wichtigsten Punkte noch einmal darzulegen.

Ich beginne mit § 30a des vorliegenden Entwurfes. Zunächst einmal ist zu begrü-
ßen, dass es nunmehr eine Norm geben soll, die eine Grundstruktur enthält, in 
der sich zukünftig alle relevanten Maßnahmen im Kontext der häuslichen Gewalt 
befinden. Das ist insbesondere aus der Sicht der Gesetzesanwender positiv hervor-
zuheben.

Die Definition der gefährdeten Person in § 30a ist bei dem Gesetzgebungsvorhaben 
leider ein bisschen auseinandergefallen. Es werden jetzt uneinheitliche Begriffe 
verwendet. Hier wäre es im Sinne der Rechtsklarheit und der Einheitlichkeit der 
Begrifflichkeiten schön, wenn eine Legaldefinition ergänzt und einheitlich bei-
spielsweise von der gefährdeten Person gesprochen würde. 

Es findet sich dann in § 30a eine Neuregelung zur Wohnungsverweisung und zum 
Rückkehrverbot. Hier werden verschiedene neue Gefahrengrade eingeführt, die 
sich dann auch bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung finden. 

Zu der Grundproblematik der verschiedenen Gefahrengrade hatte ich in meiner 
ausführlichen Stellungnahme ausgeführt. Daher hier nur in aller Kürze: Immer da, 
wo wir Gefahrenschwellen vorverlagern, führt das natürlich auch zu einer Erwei-
terung polizeilicher Eingriffsbefugnisse. Das ist hier auch sicherlich der gesetzge-
berische Wille, bedeutet aber auf verfassungsrechtlicher Ebene, dass wir zu einer 
Ausweitung von Grundrechtseingriffen kommen. 

Um diese Vorverlagerung und Erweiterung von Kompetenzen verfassungsmä-
ßig rechtfertigen zu können, müssen wir auf der anderen Seite Erhöhungen zum 
Schutz von Grundrechten vornehmen. Diese Erhöhung kann sich auf die Schutz-
güter und die Anforderungen an die zu schützenden Güter beziehen. Das betrifft im 
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Grunde genommen in ähnlicher Weise auch die neu aufgenommene verhaltensba-
sierte konkrete Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung. Hier sind aber vor allem die 
Polizeien gehalten, dokumentarischen Anforderungen gerecht zu werden, die nun 
um ein erhebliches Maß ansteigen werden. 

Im Hinblick auf die Schutzgüter haben Sie sich für die Regelung entschieden, dass 
sowohl für Wohnungsverweisung und Rückkehrverbote als auch für die elektro-
nische Aufenthaltsüberwachung als Schutzgut auch Delikte gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung mit aufgenommen werden. Damit haben Sie den Schutzgüter-
katalog erheblich erweitert, weil hierunter auch Straftaten fallen wie beispielsweise 
exhibitionistische Handlungen, Abfotografieren usw. 

Mit dieser Erweiterung haben wir nun quasi in doppeltem Maß ein Problem, weil 
wir jetzt eine Herabsetzung des Gefahrgrads bei zusätzlicher Herabsetzung des 
Schutzguts haben. Deswegen habe ich Ihnen in meiner Stellungnahme vorge-
schlagen, um das Ganze verfassungsrechtlich abzusichern, ein Mindestmaß von 
drei Monaten Freiheitsstrafe in Kombination mit den Delikten gegen die sexu-
elle Selbstbestimmung zu normieren, weil hierdurch noch einmal der besondere 
Unwertgehalt dieser potenziell zu verübenden Straftaten zum Ausdruck gebracht 
wird. 

In § 30a Absatz 3 haben Sie neu zusammengeführt das Betretens-, Kontakt- und 
Annäherungsverbot. Hier fehlen aus meiner Sicht auch im Interesse der Verfas-
sungsmäßigkeit der Regelung Ausnahmeregelungen, etwa da, wo die Wahrneh-
mung berechtigter Interessen einem beispielsweise Annäherungsverbot entgegen-
stehen, also dort, wo es z. B. sorgerechtlichen Umgang gibt oder Ähnliches. 

Auch um den Schutzrahmen zu begrenzen, fehlt es an einem Erfordernis, das bei-
spielsweise dahin gehend funktionieren könnte, dass man sagt: Das Annäherungs-
verbot ist in diesem Umfang erforderlich, um dem Erfordernis des wirkungsvol-
len Schutzes der gefährdeten Person Rechnung zu tragen. Wir bewegen uns hier 
immer in einem Spannungsfeld zwischen den Grundrechten der zu schützenden 
Person und den Grundrechten der später von Maßnahmen betroffenen Person.

Im Hinblick auf § 30a Absatz 5 – hier geht es um die Mitteilungspflichten des 
Familiengerichts an die Polizeien – hatte auch ich in meiner Stellungnahme schon 
ausgeführt, dass hierfür wohl nicht Sie als Landesgesetzgeber zuständig sind, son-
dern der Bundesgesetzgeber im Rahmen des GVG eine entsprechende Regelung 
vorsehen muss. 

Die Beratungspflichten wurden eben auch schon angesprochen, der neue § 30a 
Absatz 6. Hier habe ich etwas ausführlicher zu den verfassungsmäßigen Grundla-
gen ausgeführt, die ich höher bewerte, als es in der Gesetzesbegründung dargelegt 
worden ist, letztendlich dies aber zur Verhinderung von Straftaten als gerechtfertigt 
ansehe. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ist aber darauf hinzuweisen, dass eine 
solche Beratungsverpflichtung sinnhaft sein muss und auch ein ausreichendes An-
gebot im Sinne von Angeboten für eine solche Teilnahme eröffnet werden muss.

Auch die Weitergabe personenbezogener Daten kam eben schon zur Sprache, der 
§ 30a Absatz 8 Ihres Entwurfs. Hier fehlt es aus meiner Sicht an Regelungen zu 
Löschungsfristen. Es fehlt an Mitteilungspflichten an die betroffene Person, und 
es fehlt auch an einer Widerspruchsmöglichkeit bzw. an Ausnahmeregelungen, die 
aus datenschutzrechtlichen Gründen zum Schutz des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung vorgesehen werden sollten. 

Kommen wir zum Hauptteil, der elektronischen Aufenthaltsüberwachung. Hier 
sehe ich noch erhebliche Regelungslücken, wobei der Grundansatz aber sehr zu 
begrüßen ist, dass Sie insbesondere die spanische Fußfessel im neuen § 32 Absatz 2 
einführen wollen. Der § 32 Absatz 2 ist momentan noch eine recht rudimentäre 
Regelung. Es fehlen Regelungen zur Funktionsweise, insbesondere zu einer mög-
lichen Alarmierung der betroffenen Person, die z. B. durch ein entsprechendes Sig-
nal des Devices auf eine Annäherung der überwachten Person hingewiesen werden 
könnte. Es fehlt auch eine genauere Differenzierung im Hinblick auf die Datenver-
arbeitung. Da wir hier unterschiedliche Eingriffe haben, müssen diese in der von 
Ihnen vorgesehenen Regelung auch entsprechend normiert werden. 
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Es fehlt des Weiteren an Dokumentationsregelungen, auch an der Kenntnisga-
beverpflichtung, dass z. B. eine EAÜ in eine spanische Fußfessel umgewandelt 
werden soll, und auch die Möglichkeit, dem nachträglich noch zuzustimmen, weil 
ja auch Fälle denkbar sind, in denen ein Opfer zunächst nicht bereit ist, ein ent-
sprechendes Device für die spanische Fußfessel mitzuführen, sich später aber dazu 
bereit erklärt und eine solche Form der Überwachung gern ermöglichen möchte. 

Als Blaupause hierfür habe ich den § 201c Absatz 4 des Landesverwaltungsgeset-
zes Schleswig-Holstein in meiner Stellungnahme aufgeführt, wo diese Kritikpunkte 
in einer gesetzlichen Normierung aufgegriffen worden sind. 

Mit Blick auf den vom Bundeskabinett verabschiedeten neuen Entwurf eines Ge-
waltschutzgesetzes möchte ich Ihnen empfehlen, zu der spanischen Fußfessel eine 
Device-Regelung aufzunehmen, die Minderjährige in den Blick nimmt. Vorstellbar 
ist ja, dass nicht nur die Ehefrau, der Ehegatte, der ehemalige Partner Opfer von 
häuslicher Gewalt wird, sondern dass auch Kinder im minderjährigen Alter Opfer 
werden und von dieser spanischen Fußfessel profitieren sollen. In diesem Sinne 
wäre es sinnvoll aufzunehmen, dass auch Minderjährige ein entsprechendes De-
vice erhalten können, wenn das Kindeswohl nicht gefährdet ist, die Bedienbarkeit 
gesichert ist und die Zustimmung des Sorgeberechtigten vorliegt. 

Zum Schluss – das hatte ich in meiner Stellungnahme auch erwähnt – möchte ich 
auf das Thema der Personalressourcen hinweisen. Die Gerichte – das wurde eben 
schon gesagt – müssen mit ausreichendem Personal ausgestattet sein. Das betrifft 
aber in gleichem Maß die Polizeivollzugskräfte der Länder, die in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehen müssen, um die zukünftigen Maßnahmen ordnungs-
gemäß durchzuführen. Das gilt nicht zuletzt auch für die Beratungsangebote, die 
frühestmöglich Einwirkungspotenziale entfalten sollen.

Vorsitzender Ulli Hockenberger: Vielen Dank, Frau Dr. Grünewald. – Jetzt gibt 
es die Gelegenheit, Fragen zu stellen. – Frau Kollegin Tuncer, bitte.

Abg. Fadime Tuncer GRÜNE: Erst einmal vielen Dank vonseiten unserer Frakti-
on für Ihre Einschätzungen und für die rechtliche Einordnung einiger Punkte, die 
uns wichtig sind, weil wir das Gesetz rechtskonform auf den Weg bringen wollen. 

Für uns war es wichtig, die Beratungspflicht mit aufzunehmen, weil wir auch im 
Hinblick auf die Täterarbeit eine Perspektive bieten wollen. Dem Täter soll die 
Möglichkeit gegeben werden, an sich selbst zu arbeiten. Natürlich wissen wir 
auch, dass es auf Freiwilligkeit beruhen muss bzw. der Täter daran mitwirken 
muss. Wie Sie, Herr Matheis, gesagt haben, können wir heute noch nicht feststel-
len, ob der Zeitrahmen von sechs Monaten dafür ausreicht; aber es ist auf jeden 
Fall eine Neuerung mit dem Ziel, im Hinblick auf die Täterarbeit eine Verbesse-
rung zu erreichen. 

Das Bewegungsbild ist ein wichtiger Anhaltspunkt im Hinblick auf die Verhaltens-
muster des Täters. Bei der Prüfung einer Verlängerung kann dann gegebenenfalls 
nachgewiesen werden, ob ein Umdenken bzw. ein anderes Verhaltensmuster zu 
erkennen ist. Vielleicht kann man auch – ich möchte Sie fragen, wie Sie das sehen 
– eine gestufte Einführung des Bewegungsbilds vorsehen. Man könnte etwa in den 
ersten sechs Monaten auf ein Bewegungsbild verzichten und dann, wenn keine 
Besserung eintritt oder Auffälligkeiten vorkommen, bei einer Verlängerung der 
Maßnahme das Bewegungsbild anordnen. Wie würden Sie es einschätzen, wenn 
man das Bewegungsbild auf diese Weise einführen würde? 

Frau Grünewald, Sie haben ganz viele formale und inhaltliche Punkte eingebracht, 
die wir, denke ich, im Nachgang noch aufgreifen werden. Ansonsten zeigt uns Ihr 
Statement, dass wir hier hauptsächlich einen Bedarf haben zum Schutz der Freiheit 
von Personen, die gefährdet sind, die Gewalt erlebt haben und unter Dauerterror 
stehen. Es geht darum, dass wir eine Sicherheit für diese Menschen gewährleisten 
können. Diese Regelungen sind ein Baustein. Uns ist klar, dass das nicht das All-
heilmittel ist; es ist aber auf jeden Fall der richtige Weg, um Menschen zu schützen. 

Abg. Isabell Huber CDU: Auch von uns ein herzliches Dankeschön an die Exper-
tinnen und Experten für die Stellungnahmen. Man kann festhalten – das finde ich 
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sehr schön; das zeigt auch die parteiübergreifende Einigkeit –, dass sich die Exper-
ten darin einig sind, dass in diesem Bereich gehandelt werden muss. Die elektro-
nische Aufenthaltsüberwachung wurde von keinem der Experten infrage gestellt; 
sie wird vielmehr als weitere wichtige Maßnahme im Kampf gegen Gewalt an 
Frauen – und in geringerem Umfang auch an Männern – angesehen. Das möchte 
ich einfach noch einmal festhalten.

Für uns, die CDU-Fraktion, ist natürlich auch das Thema des Bewegungsbilds ein 
wichtiges Anliegen. Ich möchte festhalten, dass wir hierzu von drei Sachverständi-
gen eine positive Rückmeldung erhalten haben. 

Frau Grünewald, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme dazu etwas ge-
sagt. Vielleicht können Sie einfach noch einmal ein, zwei Sätze dazu ausführen, 
wie Sie das sehen vor dem Hintergrund des präventiven Gedankens, wie ihn Herr 
Matheis vorhin sehr deutlich ausgeführt hat. 

Frau Dr. Benz, Sie haben gesagt, zum 19. Dezember 2024 sei diese Regelung in 
Hessen eingeführt worden. Dazu würden mich die Zahlen in Hessen interessieren. 
Wie viele Fälle haben Sie? In wie vielen dieser Fälle wurde ein Bewegungsbild 
angeordnet? Welche Erwägungen waren für die Anordnung des Bewegungsbilds 
maßgeblich? Wie läuft es bei Ihnen in der Praxis ab? Gibt es auch dort diese rechtli-
che Thematik, überhaupt ein Bewegtbild zu erstellen? Ist das bei Ihnen ein Thema? 
Oder war es auch im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses ein Thema? – So viel in 
einem ersten Schritt von meiner Seite.

Abg. Christian Gehring CDU: Ich bedanke mich beim Kollegen Binder für die 
Initiative und auch bei den anderen Fraktionen dafür, dass es gelungen ist, diesen 
Gesetzentwurf gemeinsam auf den Weg zu bringen. 

Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Matheis: Sie haben das Thema 
Bewegungsbild sehr eindrücklich geschildert. Wenn ich aus einer Beziehungstat 
komme und kenne die Gewohnheiten des Partners, dann weiß ich, wo er hingeht, 
und es sind vielleicht auch Punkte da, die man nicht so direkt auf dem Schirm 
hat. Sehen Sie eine Möglichkeit, des Problems der Ausspähung auch ohne Bewe-
gungsbild Herr zu werden? Mir fällt nämlich keine Möglichkeit ein, wie man das 
hinbekommen könnte, wenn das Bewegungsbild wegfallen würde.

Dann meine zweite Frage – ich möchte sie an alle Expertinnen und Experten in den 
Raum stellen; ich weiß nicht, ob jemand darauf eine Antwort hat –: Die Fußfessel 
ist ja ganz klar für den Täter. In Bezug auf das Gerät für das Opfer nach dem spani-
schen Modell frage ich mich, ob das auch über eine App-Steuerung gehen könnte. 
Ist es denkbar, dass man sich eine App auf ein Smartphone, auf eine Smartwatch 
herunterlädt, was das Ganze dann bedienerfreundlicher machen würde? Gibt es da 
Erfahrungswerte? 

Abg. Sascha Binder SPD: Herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten in 
dieser Anhörung. Ich will auch noch einmal den Dank an die Fraktionen zurück-
geben für das gute Miteinander in den letzten Wochen und dafür, dass wir diese 
Gesetzesinitiative gemeinsam auf den Weg bringen können. Das ist ein sehr gutes 
Zeichen für die vielen Opfer von häuslicher Gewalt, deren Zahl ja in den letzten 
Jahren leider deutlich zugenommen hat. Ich will es aber ansonsten bei Fragen be-
lassen, denn deshalb machen wir ja eine Anhörung.

Zunächst einmal eine Frage an Sie, Herr Matheis. Wir haben die Beratung als Be-
standteil der Maßnahmen in diesem Gesetzentwurf vorgesehen. Sie haben gesagt, 
es fehlt vor allem an Beratungsstellen. Wo sehen Sie in dieser Hinsicht Unter-
stützungsnotwendigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten durch die politischen 
Ebenen? Wo sehen Sie in Bezug auf die Dichte der Beratungsstellen Unterstüt-
zungsnotwendigkeiten? 

An Frau Dr. Benz möchte ich eine ähnliche Frage wie die Kollegin Huber stellen: 
Ist das Bewegungsprofil in Hessen, auch wenn es extra angeordnet werden muss, 
bei den Maßnahmen in der Praxis obligatorisch? Das heißt, wird es, obwohl es  
extra angeordnet werden muss, meistens mit angeordnet aufgrund der guten Gründe, 
die wir ja auch im Rahmen der Anhörung gehört haben? – So weit erst einmal die 
Fragen von mir.
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Abg. Julia Goll FDP/DVP: Auch von mir ganz herzlichen Dank an unsere Exper-
ten und Expertinnen für die interessanten Ausführungen. 

Ich möchte einige Nachfragen stellen. Frau Dr. Benz, ich muss gestehen, ich kann 
mir praktisch noch nicht vorstellen, was geschieht, wenn eine Unterschreitung des 
Mindestabstands festgestellt wird. Dann werden wahrscheinlich beide Personen 
benachrichtigt, sowohl der Gefährder als auch die gefährdete Person. Nun weiß 
man ja nicht, wohin sich beide bewegen wollten. Also, wie kommen diese Per-
sonen wieder auseinander? Wie wird dieser Abstand wiederhergestellt? Dem Ge-
fährder kann ja nicht gesagt werden, wo die gefährdete Person ist; das wäre wahr-
scheinlich kontraproduktiv. 

Also deshalb ganz einfach die Nachfrage, wie das in Ihrer schon vorhandenen Pra-
xis funktioniert und welcher Abstand üblicherweise angeordnet wird. Darüber wa-
ren wir uns im Vorfeld ein bisschen unklar, was da wohl sinnvoll wäre. Das fände 
ich wichtig zu wissen.

Frau Professorin Grünewald, von mir auch noch einmal die Nachfrage zum Bewe-
gungsbild. Dazu wollten Sie eigentlich in der Anhörung noch Näheres sagen. Ich 
möchte noch einmal auf die Angaben unserer Herren Experten zurückkommen, 
die gesagt haben – von Herrn Brilla habe ich mir das relativ deutlich so notiert –, 
das Bewegungsbild kann sinnvoll sein, um aufzuklären, ob überhaupt ein hochge-
fährlicher Täter vorliegt. Es ist einfach interessant zu wissen, wie er sich verhält. 

Nun ist ja die Anfertigung des Bewegungsbilds ein besonders schwerwiegender 
Grundrechtseingriff. Ich habe ein Problem – die Kollegen wissen das aus der Vor-
besprechung – mit diesem Bewegungsbild, wenn man diesen schwerwiegenden 
Grundrechtseingriff vornimmt, um überhaupt festzustellen, ob man wirklich einen 
so hochgefährlichen Täter vor sich hat. Daran, wie gesagt, störe ich mich ein biss-
chen. Aber ich bin jetzt auch nicht die Superfachfrau im Verfassungsrecht. Wenn 
Sie dazu in der ersten Runde noch etwas sagen könnten, wäre ich Ihnen dankbar.

Vorsitzender Ulli Hockenberger: Dann sind wir mit der ersten Fragerunde durch. 
Ich schlage vor, dass wir in der Reihenfolge der gestellten Fragen Herrn Matheis, 
Frau Dr. Grünewald, Frau Dr. Benz und Herrn Brilla mit den Antworten zu Wort 
kommen lassen. – Herr Mattheis, wenn Sie bitte beginnen wollen. 

Herr Matheis: Dann beginne ich mit der Frage der Frau Abg. Tuncer. Ob ein Be-
wegungsbild gleich in den ersten sechs Monaten angeordnet werden soll oder erst 
in der Verlängerung, ist sicherlich abhängig von der zugrunde liegenden Tat, von 
der Schwere der Gewalt, die da ausgeübt wurde, und den sonstigen Hinweisen, die 
zum Täter bestehen. 

Ich stelle mir sehr viel öfter diese Maßnahme gleich zu Beginn für die ersten sechs 
Monate vor. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es eine Konstellation gibt, 
bei der in den ersten sechs Monaten kein Bewegungsbild angeordnet wird, es dann 
aber in der Verlängerung dazu kommt. Dann müsste der Täter irgendwelche Sach-
verhalte liefern, die das begründen würden. Er wird das eher vermeiden. Er wird 
schauen, dass er diese sechs Monate ohne Auffälligkeiten übersteht, in der Gewiss-
heit: Dann werde ich diese elektronische Aufenthaltsüberwachung los. 

Dann zu Herrn Abg. Gehring. Eine Ausspähung ohne Bewegungsbild feststellen – 
ich gehe davon aus, alle Empfehlungen für betroffene Frauen sagen: Ändern Sie 
Ihre Gewohnheiten. Ändern Sie Gewohnheiten dort, wo es dem Täter bekannte 
Gewohnheiten sind, soweit es möglich ist. Die Arbeitsstelle kann in den wenigsten 
Fällen gewechselt werden. Die Kinder gehen wahrscheinlich in die gleiche Kinder-
tagesstätte – es sei denn, es ist ein Umzug mit den ganzen Maßnahmen verbunden, 
was nicht selten der Fall ist. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass für den 
Täter ohnehin das gesamte Leben der Frau und der Kinder offen liegt. Da wird es 
Verhaltensänderungen von der Betroffenenseite geben. Deswegen macht die Maß-
nahme Bewegungsbild mit der EAÜ auf jeden Fall Sinn.

Zu der Frage, ob es ein anderes technisches Mittel gibt. Es gibt sogenannte Funk-
uhren, die schon jetzt einen Notruf der Betroffenen möglich machen. Das hat aber 
nichts mit einer EAÜ zu tun. Da laufen gewisse Feldversuche. Es gibt möglicher-
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weise auch Apps; das weiß ich aber nicht, da bin ich technischer Laie. Aber ich 
würde mich jetzt nicht auf technische Dinge fokussieren, die neu sind, wenn es ein 
Medium gibt, das schon seit Jahren erprobt ist und positive Ergebnisse geliefert 
hat. 

Dann zu der Frage des Herrn Abg. Binder zu den Beratungsstellen. Ich greife jetzt 
mal das, was mir direkt bekannt ist, heraus. Ich leite die Außenstelle des Weißen 
Rings in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe. Wir haben dort den Verein für 
Jugendhilfe, der auch für Erwachsene zuständig ist und diese Erwachsenentrai-
nings anbietet. Die haben pro Jahr zweimal einen Gruppenkurs mit jeweils sechs 
Monaten Dauer. Die Täter, von denen wir jetzt reden, Hochrisikotäter, können Sie 
in keinen Gruppenkurs hineinnehmen. Da müssen Sie Einzelberatungsgespräche 
anbieten. Das können die Träger vielleicht ein- oder zweimal im Jahr anbieten, und 
dann ist das Ende der Möglichkeiten erreicht.

So ähnlich dürfte es im ganzen Land sein. Also, das muss anwachsen, da muss 
mehr Personalkapazität hineingegeben werden. Das ist eine wichtige Sache. Die 
berichten auch von richtig guten Erfahrungen, aber eben bei Nichthochrisikotätern. 
Hochrisikotäter sind sehr manipulativ unterwegs. Dementsprechend bedarf es da 
auch höherer Personalressourcen und einer längeren Gesprächszeit. 

Frau Dr. Grünewald: Zum elektronischen Bewegungsbild hatte ich nur sehr kurz 
ausgeführt, weil das in Ihrem eigentlichen Gesetzesvorschlag quasi nicht mehr ent-
halten war. Von der grundsätzlichen Einordnung her ist es so, dass das Bundesver-
fassungsgericht sagt, bei dem elektronischen Bewegungsbild handelt es sich um 
einen besonderen und sehr tiefgreifenden Eingriff in Grundrechte. Das bedeutet, 
wir verletzen hier das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht nur „nor-
mal“, also in der Weise, wie wir das bei anderen Observationsmaßnahmen oder 
Datenerhebungsmaßnahmen tun, sondern auch dadurch, dass wir die Bewegungen 
des Bürgers systematisch erfassen und quasi vom Gang aus dem Haus zum Bäcker 
bis zur Schule, bis zum Arbeitsplatz ein komplettes Bild von seinem Verhalten, sei-
nem Leben rekonstruieren können. Dadurch machen wir den Bürger quasi gläsern. 
Das ist in unserem Rechtsstaat etwas, was wir im Grunde genommen nicht wollen.

Deswegen würde man verfassungsrechtlich sagen: Wollte man ein solches elekt-
ronisches Bewegungsbild normieren, müsste man in den Anforderungen sehr hoch 
greifen. Man müsste z. B. sagen, dass diese Maßnahme zum Schutz der betroffenen 
Person erforderlich ist. Erforderlich im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
bedeutet: Es gibt keine andere, mildere Maßnahme, die mich zu dem gleichen ge-
wünschten Erfolg bringt. 

Dann müsste man darüber nachdenken: Wo legt man das Schutzgut an? Also, rei-
chen die Schutzgüter, die Sie genannt haben oder in Ihrem Gesetzentwurf normiert 
haben? Das wird man wohl verfassungsrechtlich enger sehen müssen und sagen 
müssen: Na ja, da muss zumindest wohl eine drohende Gefahr für Leib und Leben 
eine Rolle spielen, um eine solche Maßnahme zu rechtfertigen. 

Das Ganze muss formal unter Richtervorbehalt gestellt werden, weil die Polizei als 
Exekutivorgan das nicht aus eigener Kompetenz kann, sondern hier rechtsstaatlich 
quasi ein Vieraugenprinzip herrschen muss. 

Das bedeutet aber nicht, dass das nicht geht. Sie merken an den Ausführungen, dass 
die Möglichkeit besteht, so etwas gesetzlich zu regeln. Die Anforderungen sind 
aber sehr hoch, und diese müssen sich dann so im Landesgesetz wiederfinden. – 
Also, soweit es zum Schutz der gefährdeten Person bei einer drohenden Gefahr für 
Leib und Leben erforderlich ist und unter richterlicher Anordnung würde ich dahin 
kommen, dass man wohl ein solches Bewegungsbild in Ausnahmefällen erlauben 
kann, auch wenn ich es – das möchte ich betonen – aus der Opferschutzperspektive 
absolut nachvollziehen kann, dass es wünschenswert wäre, diese Bewegungsbilder 
erstellen zu lassen. 

Der Gedanke: „Das entlastet ja auch den Täter“ funktioniert in unserem Rechts-
staat nicht. Unser Rechtsstaat geht davon aus, dass die Unschuldsvermutung gilt. 
Wir laufen selbst bei Menschen, die sich in ihrem Leben schon einiges haben zu-
schulden kommen lassen, nicht mit einem Präventivverdacht durch die Gegend. 
Unser Staat basiert auf einer Freiheit von Überwachung.
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Überwachung ist eine polizeiliche Ausnahmesituation. Das können wir jetzt auch 
nicht im Hinblick auf häusliche Gewalt, so schlimm wie sie ist – da sind wir uns, 
glaube ich, alle einig –, über Bord werfen und sagen: Na ja, gut, da machen wir es 
jetzt mal. Vielmehr möchte ich auch verfassungsrechtlich dafür plädieren, dass wir 
in einem Rechtsstaat leben, der ein Recht auf Freiheit von Überwachung und eine 
Privatheit von Daten gewährleistet. 

Das sehen wir in ganz vielen Diskussionen. Ich will Ihnen jetzt nicht mit „Gotham“ 
und Palantir kommen, aber auch dort müssen wir uns die Frage stellen: Wie viel 
Freiheit wollen wir in unserem Rechtsstaat erhalten, und wie viel Überwachung ist 
uns das Ganze wert, diese Freiheit zu opfern?

Was ist der alternative Ansatz? Die spanische Fußfessel. Sie haben sich ja dafür 
entschieden, ein Modell der elektronischen Aufenthaltsüberwachung zu etablieren, 
bei dem es gerade darum gehen soll, dass potenzieller Täter und gefährdete Per-
son alarmiert werden, wenn sie sich einander nähern – und sei es auch manchmal 
nicht absichtlich, aber natürlich umso mehr, wenn eine Annäherung absichtlich 
erfolgt. Da ist es nach den Erfahrungen aus Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein 
und Spanien so, dass verschiedene Radi eingestellt werden können, die sozusa-
gen Alarmierungskreise bilden, von einem weiteren Kreis bis hin zu einem enge-
ren Kreis, und das mitgeführte GPS-Gerät mit Vibrationsalarm oder akustischem 
Alarm reagiert und warnt. 

Technisch gesehen ist es dann natürlich nicht so, dass ein Richtungspfeil erscheint 
nach dem Motto: Geh bitte jetzt nach Osten, oder: Geh bitte jetzt nach Süden. 
Technisch kann man diese Bewegungen natürlich nachvollziehen. Aber die Idee 
ist, dass man über die eigene Bewegung steuert, ob sich der Alarm dann erledigt 
oder ausläuft, insbesondere indem man sich in ein Taxi setzt, die Polizei alarmiert 
usw. usf. 

Zu der technischen Frage, ob man statt eines Devices möglicherweise eine App 
verwenden könnte, ob es dazu irgendwelche Erfahrungswerte gibt: Mir ist nicht 
bekannt, dass es Applikationslösungen gibt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, 
dass man einen GPS-Tracker bei sich führt, also das Device, das die gefährdete 
Person bei sich trägt. Aus rechtlichen Gründen hätte ich auch erhebliche Bedenken, 
eine Staats-App auf das private Endgerät zu spielen. Sie erinnern das vielleicht 
noch aus der Coronazeit, wo wir uns über ähnliche Dinge Gedanken gemacht ha-
ben. 

Auch im Hinblick auf die Funktionstauglichkeit, Fehlermeldungen etc. halte ich 
ein eigenständiges GPS-Gerät technisch für besser zu warten, instand zu setzen, 
und auch für weniger fehleranfällig. Soweit mir bekannt ist, ist das tatsächlich auch 
die Art, wie es bislang praktiziert wird.

Frau Dr. Benz: Wir haben bisher 24 Anträge gestellt, und zwar in den Fällen der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung zur Gefahrenabwehr. Davon wurden 17 
genehmigt, und darunter waren elf Fälle nach dem spanischen Modell. – So weit 
zu den Zahlen.

Sie haben noch gefragt, wie viel Meter Abstand die Kontakt- und Annäherungsver-
bote vorsehen könnten. Bei uns werden häufig 500 m angeordnet, und deswegen 
wird das so unsererseits auch beantragt. 

Zu den Bewegungsbildern wollte ich noch einmal klarstellen, wie es bei uns in 
Hessen geregelt ist. Das ist bei uns keine Standardmaßnahme. Diese Anordnung 
wird nur dann beantragt, wenn besondere Umstände vorliegen. Und zwar ist es 
gesetzlich so geregelt, dass diese Maßnahme, also die Verbindung der erhobenen 
Daten zu einem Bewegungsbild, zur Erfüllung des Überwachungszwecks erforder-
lich sein muss. Ich meine, Frau Professor Grünewald hat erwähnt, dass das eine der 
Voraussetzungen sein muss. Das ist bei uns auch gesetzlich vorgesehen. 

Da die Voraussetzungen tatsächlich so streng sind, haben wir in Hessen bisher 
noch keinen Fall gehabt, in dem wir die Anordnung eines Bewegungsbilds bean-
tragt haben. Wie ich schon gesagt habe, steht die Genehmigung bei uns auch unter 
Richtervorbehalt. Das heißt, dafür braucht man eine richterliche Entscheidung.
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Was passiert, wenn gegen ein Kontakt- bzw. Annäherungsverbot verstoßen wird? 
Das ist situationsabhängig. Wenn wir im Rahmen des spanischen Modells so  
einen Verstoß haben, dann wird die gefährdete Person von der GÜL kontaktiert. 
Im Rahmen dieses Kontakts werden Maßnahmen ergriffen, die aus der Sicht der 
GÜL und der betroffenen Person sinnvoll und erforderlich sind. – So wird das bei 
uns gehandhabt.

Herr Brilla: Konkret wurden keine Fragen an mich gerichtet. Deswegen vielleicht 
noch einmal aus der Sicht der Praxis zu dieser Abstufung, die jetzt vorgenommen 
werden soll. Wir haben natürlich die normalen Anordnungen nach dem Gewalt-
schutzgesetz oder auch nach dem Polizeigesetz. Wenn es zur Kontrolle, dass sich 
die Leute auch daran halten, unerlässlich erscheint – so ist die Formulierung im 
Gesetzentwurf des Bundes –, haben wir mit der elektronischen Aufenthaltsüber-
wachung künftig noch ein zusätzliches Mittel. 

Wenn jemand von vornherein sagt – solche Menschen gibt es auch –: „Das ist mir 
ziemlich egal, was Sie anordnen und welche Maßnahmen Sie ergreifen, ich werde 
es ohnehin nicht respektieren“, dann hätten wir so einen Fall, in dem wir sicher 
sein könnten, dass es unerlässlich ist. 

Dann gibt es aber auch Menschen, bei denen man nicht sicher weiß, ob sie sich 
daran halten werden, ob sie sich davon beeindrucken lassen. Dann ist es wieder 
eine Frage der Gefährdungseinschätzung, die uns die Polizei liefern kann, ob wir 
einen Typ Täter vor uns haben, bei dem es hoch wahrscheinlich ist, dass er sich 
nicht daran halten wird, weil er z. B. schon mit Suizid gedroht hat, weil er z. B. 
schon angekündigt hat und konkret sozusagen schon ins Arbeiten gekommen ist, 
gegen das Kontaktaufnahmeverbot zu verstoßen, also nicht nur darüber nachdenkt. 

Dann befinden wir uns auf einer Stufe, an der uns das Bewegungsbild vielleicht 
helfen kann. Aber dann muss es natürlich schon mal da sein. Dann wäre es wich-
tiger – Frau Tuncer, auf Ihre Frage –, für den nächsten Schritt zu wissen: Wie 
beeindruckt war der Mensch durch die Gewaltschutzanordnung?

Es gibt auch viele Fälle, in denen mehrfach Gewaltschutzanträge gestellt werden. 
Dann könnte man natürlich auf Vorverfahren zurückgreifen und fragen: Wie waren 
die Erkenntnisse beim ersten Mal? Hat es etwas gebracht, oder müssen wir jetzt 
vielleicht eine Stufe weitergehen? 

Vorsitzender Ulli Hockenberger: Vielen Dank, Herr Brilla. – Das war es für die 
erste Runde. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits? – Das sehe ich nicht. 

Dann danke ich den Expertinnen und Experten für ihre Expertise und für die Be-
antwortung der Fragen und würde damit die Anhörung zu diesem Punkt beenden. 
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a) Gefährdete Person (zuvor „verletzte oder bedrohte Person“)

Anlage 2
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Aufenthaltsüberwachung („EAÜ“, auch elektronische Fußfessel genannt) im vergangenen Jahr 
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Dieses wird auch als „opferzentriertes“, „bilaterales“ oder „Zwei Modell“ bezeichnet und 

(2004), 15 ff.; Kinzig/Rebmann, 
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Länder (kurz „ “) die so genannte „elektronische Fußfessel“ eingesetzt

sog. „Stalking“)
174 ff. StGB)

–
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Da es aber häufig zu einem „Hand Hand“ von 
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hinausgehende, „allgemeine“ Gefahrenabwehrmaßnahmen sind, überzeugt die inhaltliche 

 

a) Gefährdete Person (zuvor „verletzte oder bedrohte Person“)
Legaldefinition der „

“ Entwurf von „einer anderen 
Bewohnerin oder eines anderen Bewohners“, in § 30a Abs. Abs. 2 ff. PolG
„gefährdeten Person“, die aber nicht legaldefiniert wird. Aus Gründen der Rechtsklarheit ist zu 

„ “
–
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bisherige „ “ wird in ihrem Gefahrgrad herabgesetzt. 

„erheblichen Gefahr“, dass hiermit nicht jede Gefahr für ein etwaiges Rechtsgut gemeint ist, sondern 

der „ “ werden von den vorgenannten 
: „

“

Die Herabsetzung der Eingriffsschwelle und das damit einhergehende „Mehr“ an polizeilichen 
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, dass „

.“

Allerdings müssten „

“.

„

“

„die Tür“ für andere Gefahrenschwellen „geöffnet“. Im Hinblick auf d

BVerfGE 141, 220 (272), BVerfGE 110, 33 (56 f., 61)
BVerfGE 141, 220 (272), BVerfGE 110, 33 (56 f., 61)
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dieser Entscheidung heißt es: „

“

Letztendlich bedient sich der VerfGH Sachs damit der in der Juristerei bekannten „je Formel“. 

–

, 723: „

“

Hdb/Bäcker, Kap. D Rn. 273 ff.; Zö
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, namentlich „
Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung“. 
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Schutzgut der „ “ eine 

–
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Maßstab, der „ “ vermittelt
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Freizügigkeit verfassungsgemäß sind, „ “.

–
–
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„
[…] 

zu benennen. Wird die Auskunft verweigert, kann ein Zwangsgeld festgesetzt werden.“ 
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„

“, Gesetzesentwurf S. 18.
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„
“

–
–
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„

Standortdaten erlauben es technisch, den Aufenthaltsort […] mit einer Abweichung von 
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gewonnenen Daten ein umfassendes Bewegungsprofil […] gezeichnet werden.“
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„

[…]

.“
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